
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

25. Verordnung vom 30.06.1819 publ. 08.07.1819



73

sz ) Justizeanzley -BekanntmachunI
vom zn . Juni xudl . g. Zuli 1819»
Die Aemter werden hiedurch mit höch- Zusatz zn§.4,.

ster Genehmigung ermächtigt , den Brandcas-
se - Taratoren für die Schätzung der in Con- hung auf die
curs befangenen Gebäude , außer den im Gebühren dev
§. 41 . der Concursordnung bestimmten!Tage-
geldern von 24 Gr . Gold, in besonderer Rück¬
sicht auf die von ihnen gethanen Wege , noch
eine mäßige Vergütung , welche jedoch nicht
über 1 Rthlr . Gold steigen darf , nach ihrem
Ermessen zuzubilligen.

Jur möglichsten Förderung der Auszah¬
lung der Gebühren an die Brandcassetara-
torcn ist unter dem 16. Julius 1818 . eine
Vorschrift an die Landgerichte und Aemter er¬
lassen , für deren Beachtung insonderheit die
Sportelnrendanten der Landgerichte verant¬
wortlich gemacht werden.

s6 ) Confistorial -Bekanntmachung v.
14. Jul . x>ubl . 22. ej . 1819.

Das Consistorium findet sich veranlaßt , Oberliche Ge.
hiedurch zu verordnen : daß ein jeder , der au - "^ ^ u"g der
ßer Namen , Stand , Geburts - und Sterbe - srabMmn .̂
Zeit und der Fußmaße der Gräber , auf sei¬
nen Grabstein eine weitere Inschrift hauen
oder malen lassen will , dieselbe zuvor in der
Stadt - und Landgemeinde Oldenburg dem
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